
gaben in den Betrieben wird wesentlich davon be
stimmt sein, inwieweit das sozialistische Arbeitsrecht 
planmäßig und bewußt zur Lösung der Probleme ge
nutzt wird.
Die gewerkschaftlichen Leitungen müssen sich zur Er
füllung ihrer arbeitsrechtlichen und ökonomischen Auf
gaben auf die Kommissionen Löhne/Arbeitsrecht stüt
zen und dabei eng und planmäßig auch mit der Staats
anwaltschaft, dem Gericht und den Volksvertretungen 
Zusammenarbeiten.
Dort, wo eine enge Zusammenarbeit des Justizfunktio
närs mit den Gewerkschaften und ihren Arbeitsrechts
kommissionen besteht, sind die ökonomischen Ergeb
nisse verbessert und Erfolge bei der Bewußtseinsbildung 
der Werktätigen erzielt worden. Durch die enge Zu
sammenarbeit konnte im Bezirk Gera eine einheitliche 
Anwendung des Arbeitsrechts erzielt werden, denn alle 
arbeitsrechtlichen Fragen grundsätzlicher Art wurden 
in der Arbeitsrechtskommission besprochen. Gute Er
folge brachte diese Zusammenarbeit beispielsweise bei 
der Anleitung und Schulung der Konfliktkommissionen, 
bei der Bekämpfung der Xnventurfehlbeträge im sozia
listischen Handel, in der Verallgemeinerung guter Er
fahrungen bei der Lösung von ökonomischen Proble
men, wie z. B. in der Anwendung des Objektlohnes. 
Der Hauptmangel in der Arbeit der Kommissionen 
des Bezirks Gera bestand aber darin, daß sie die 
Probleme nur von der arbeitsrechtlichen Seite her 
zu lösen versuchten, ohne sich mit den arbeitsökono
mischen Fragen zu beschäftigen. Eine wirksame Unter
stützung der Gewerkschaftsleitungen erfordert aber, 
alle betrieblichen Probleme durch die Anwendung ge
eigneter arbeitsökonomischer Maßnahmen und bewußte 
Durchsetzung der Normen des sozialistischen Arbeits
rechts zu lösen. Deshalb ist es notwendig, die soziali
stische Gemeinschaftsarbeit von Arbeitsökonomen und 
Arbeitsrechtlern zur Lösung der wichtigsten ökonomi
schen Fragen, wie es z. B. das Verhältnis der Arbeits
produktivität zum Durchschnittslohn ist, zu fördern.
Es ist erforderlich, die bisherigen Arbeitsrechtskommis
sionen bei allen Gewerkschaftsleitungen zu Kommis
sionen Löhne/Arbeitsrecht zu erweitern. Damit würden 
diese gewerkschaftlichen Kommissionen auch mit den 
Aufgaben der staatlichen Leitung der Arbeit in den Be
trieben, in den Direktionen bzw. Abteilungen für Ar
beit übereinstimmen.

Der Aufbau und die Arbeitsweise der Kommissionen 
Löhne/Arbeitsrecht
Die Kommissionen Löhne/Arbeitsrecht sind Hilfsorgane 
der gewählten Gewerkschaftsleitungen. Sie haben die 
Aufgabe, ihre Gewerkschaftsleitung bei der Erfüllung 
der Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitsökonomik 
und des Arbeitsrechts zu beraten und Aufträge der Ge
werkschaftsleitung bei der Lösung dieser Fragen aus
zuführen.
Kommissionen Löhne/Arbeitsrecht sind bei allen Ge
werkschaftsleitungen, vom Bundesvorstand des FDGB 
und den Zentralvorständen der Industriegewerkschaf
ten und Gewerkschaften über die Bezirks- und Kreis
vorstände des FDGB und der Industriegewerkschaften 
und Gewerkschaften bis zur Betriebsgewerkschaftslei
tung zu bilden.
Die Kommissionen bei den Leitungen des FDGB müs
sen die für alle Industriegewerkschaften und Gewerk
schaften geltenden Grundsatzfragen, die Organisierung 
der Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen, den 
staatlichen Organen, Staatsanwälten und Gerichten, die 
Anleitung und Unterstützung der Konfliktkommissio
nen, die Organisierung von Erfahrungsaustauschen lösen 
helfen und die Schulungsarbeit unterstützen. Darüber 
hinaus müssen sie die Voraussetzungen für die Lösung 
der speziellen Probleme ihres Bereichs schaffen und 
ihre Leitung und über diese die übergeordneten Lei
tungen informieren.

Für die Kommissionen Löhne/Arbeitsrecht bei den 
Kreisvorständen der Industriegewerkschaften und Ge
werkschaften kommt als weitere wichtige Aufgabe 'die 
Auskunftserteilung in arbeitsrechtlichen Fragen und 
die Organisierung der Prozeßvertretung vor den Kreis
arbeitsgerichten hinzu.

Die Kommissionen Löhne/Arbeitsrecht bei den Betriebs
gewerkschaftsleitungen haben sich ebenfalls für die 
Vertretung der Interessen der Werktätigen, gegebenen
falls auch vor Konfliktkommission und Arbeitsgericht, 
einzusetzen. Sie haben dafür zu sorgen, daß die ge
werkschaftlichen Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeits
ökonomik und des Arbeitsrechts im Betrieb erfüllt wer
den. Sie haben der BGL Vorschläge zu unterbreiten, 
wie durch eine bewußte Anwendung des Arbeitsrechts 
die Betriebsleitung bei der Lösung bestimmter Pro
bleme unterstützt werden kann, z. B. bei der Verbes
serung der Arbeitsdisziplin, der materiellen Verant
wortlichkeit und der Beseitigung der Ausschußarbeit. 
Sie haben mit dafür zu sorgen, daß keine Verletzungen 
arbeitsrechtlicher Bestimmungen durch die Funktionäre 
des Betriebes geduldet werden.

Solche Verletzungen gibt es z. B. in letzter Zeit bei 
der Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit. Manche 
Wirtschaftsfunktionäre glauben, das Verhältnis der Ar
beitsproduktivität zum Durchschnittslohn durch ver
schleierte Überstunden in Ordnung bringen zu können, 
statt durch bessere Arbeitsorganisation, volle Ausnut
zung der Arbeitszeit, rasche Realisierung der Verbes
serungsvorschläge usw. die noch vorhandenen Reserven 
zu erschließen. So hatte z. B. in einem Greizer Betrieb 
der Betriebsleiter 2400 Überstunden angeordnet und als 
„materiellen Anreiz“ eine Überstundentombola auf
gelegt, für die das Los zehn Überstunden kostete.

Was die Zusammensetzung der Kommissionen Löhne/ 
Arbeitsrecht anbelangt, so sollten nach, dem Muster der 
Kommission Löhne/Arbeitsrecht beim Bezirksvorstand 
des FDGB, in der die arbeitsrechtlichen Kader der 
wichtigsten Institutionen auf der Bezirksebene erfaßt 
sind, auch bei der Kommission Löhne/Arbeitsrecht des 
FDGB-Kreisvorstandes ein Staatsanwalt, ein Arbeits
richter oder ein Richter des Kreisgerichts, aber auch 
einige Vertreter der örtlichen Volksvertretungen bzw. 
der wichtigsten ständigen Kommissionen sowie einige 
Schöffen mitwirken. Damit wären gute Voraussetzungen 
für eine einheitliche Anwendung des sozialistischen 
Arbeitsrechts und vor allem für eine planmäßige Lö
sung aller Aufgaben geschaffen. Bisher arbeiten diese 
bei der Lösung bestimmter Aufgaben immer noch 
nebeneinander. So bemühen sich beispielsweise der 
Kreisstaatsanwalt um die Anleitung und Schulung der 
Konfliktkommissionen, ebenso der Arbeitsrichter, in 
manchen Betrieben noch die Schöffen und außerdem 
Funktionäre der Gewerkschaften. Ähnlich sieht es auch 
bei der Lösung bestimmter anderer Probleme in den 
Betrieben aus. Das Ergebnis dieses voneinander isolier
ten Vorgehens ist ein unrationeller Einsatz der Kräfte, 
ein mehr spontanes, durch momentane Konflikte oder 
durch die Anforderungen einzelner Betriebe bestimmtes 
Arbeiten des jeweils angesprochenen Organs. Worauf 
es aber ankommt, um die bewußte Durchführung des 
Gesetzbuches der Arbeit zu erreichen, ist ein planmäßi
ger, auf die Lösung der wichtigsten Fragen gerichteter 
Einsatz aller dafür in Betracht kommenden Kräfte. Das 
könnte durch eine richtig zusammengesetzte und gut 
arbeitende Kommission Löhne/Arbeitsrecht beim Kreis
vorstand des FDGB erreicht werden. Durch diese Kom
mission würden nicht nur die Voraussetzungen für eine 
Verbesserung der Arbeit der Gewerkschaftsleitungen 
getroffen, sondern auch für eine Verbesserung der staat
lichen Leitungstätigkeit, denn die Kommissionen sind 
in der Lage, den Volksvertretungen wichtiges Material 
zur Vorbereitung von Beschlüssen über die Lösung 
arbeitsökonomischer und arbeitsrechtlicher Schwer
punkte zur Verfügung zu stellen.
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